
Beschluss 0350 vom 20. November 2025

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung III Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 20. November 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-41-0021

Neufassung der "Satzung über die Benutzung der Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt 
Wiesbaden"

Beschluss Nr. 0350

1. Es wird Kenntnis genommen, dass mit der vorliegenden Neufassung der „Satzung über die 
Benutzung der Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt Wiesbaden“ (Anlage 1 zur Vorlage), u. 
a. den Beschlüssen Nr. 0013 vom 26.01.2023 bzw. 0027 vom 25.03.2025 des Ausschusses für 
Schule, Kultur und Städtepartnerschaften der Stadtverordnetenversammlung in Sachen 
„Bibliothek der Dinge“ Rechnung getragen wird.

2. Der als Anlage 1 dieser Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf einer „Satzung über die Benutzung 
der Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt Wiesbaden (Bibliothekssatzung)“ wird als Satzung 
beschlossen. 

3. Des Weiteren werden die Mittel in Höhe von 10.000 €, die für die Bibliothek der Dinge im 
Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025 zugesetzt wurden, freigegeben.

4. Die Satzung tritt zum 1. Dezember 2025 in Kraft.

(antragsgemäß Magistrat 14.10.2025 BP 0611)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,  20.11.2025
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,  20.11.2025
-16 - im Auftrag

Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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